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Achte Durchführungsbestimmung* 
zum Gesetz zur Förderung des Handwerks.

Vom 27. November 1957
Auf Grund des § 30 des Gesetzes vom 9. August 1950 

zur Förderung des Handwerks (GBl. S. 827) wird fol
gendes bestimmt:

§ 1
Verzeichnis der Handwerksberufe

(1) Die Berufe bzw. Tätigkeiten, die handwerksmäß:g 
selbständig betrieben werden können, enthält das als 
Anlage beigefügte Verzeichnis. Betriebe, in denen eine 
Tätigkeit ausgeübt wird, die nach Inkrafttreten dieser 
Durchführungsbestimmung im Verzeichnis nicht mehr 
enthalten ist, werden mit Wirkung vom 31. Dezember 
1957 in der Handwerksrolle gelöscht und in die Ge
werberolle überführt.

(2) Die auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung 
des Handwerks zukünftig notwendig werdenden Ver
änderungen des Verzeichnisses der Handwerksberufe 
werden auf Vorschlag der Organisation des Handwerks 
durch das zuständige zentrale Staatsorgan bekannt
gegeben.

§ 2
Begriffsbestimmungen der Handwerksbetriebe

Handwerksbetriebe sind Betriebe,
a) in denen eine Tätigkeit ausgeübt wird, die im 

Verzeichnis der Handwerksberufe enthalten ist, 
und deren Inhaber nach den Bestimmungen des 
Gesetzes zur Förderung des Handwerks und den 
dazu erlassenen Durchführungsbestimmungen in 
der Handwerksrolle eingetragen sind;

b) die handwerkliche Produktions-, Reparatur- und 
Dienstleistungen vollbringen und nicht industriell 
produzieren, insbesondere nicht ausschließlich oder 
zum größten Teil auf Serienproduktion speziali
siert sind;

c) die an der Deckung des Bedarfs an individuellen 
Leistungen teilnehmen;

d) in denen der Inhaber selbst handwerklich tätig ist;
e) in denen die Beschäftigten vorwiegend Facharbei

ter sind und die Art der Produktions-, Reparatur- 
und Dienstleistungen in der Regel eine Ausbildung 
von Lehrlingen nach den gesetzlichen Ausbildungs
unterlagen möglich macht.

§ 3

Durchführung der Überprüfung
J (1) Die Handwerkskammern der Bezirke überprüfen, 
£ob die im § 2 genannten Voraussetzungen bei den in der 
f Handwerksrolle eingetragenen Betrieben vorliegen.

(2) Betriebe, welche die Voraussetzungen des § 2 nicht 
erfüllen, sind zu Beginn des auf ihre Überprüfung 
folgenden Quartals von der Handwerksrolle in die 
Gewerberolle zu überführen.

(3) Bei Überschreitung der Beschäftigtenhöchstgrenze 
(§ 14 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung des Hand
werks) wird der Handwerksbetrieb mit Wirkung vom 
1. Januar desjenigen Kalenderjahres in der Handwerks
rolle gelöscht, in dem die Höchstgrenze überschritten 
wurde.

(4) Die Handwerkskammern der Bezirke sind ver
pflichtet, die Betriebe, die auf Grund dieser Durch
führungsbestimmung in der Handwerksrolle gelöscht 
werden, den Abteilungen örtliche Wirtschaft und 
Finanzen der Räte der Kreise bekanntzugeben.
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§ 4
Überprüfungskommission

j Die Handwerkskammern der Bezirke bilden Kom- 
'missionen, die die Überprüfung der in Frage kommen
den Betriebe vornehmen.

§ 5
Beschwerderecht

(1) Gegen die Entscheidungen der Überpi üfungs- 
kommission kann innerhalb von zwei Wochen nach Zu
stellung des Bescheides Beschwerde beim Vorstand der 
Handwerkskammer des jeweiligen Bezirkes erhoben 
werden.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich zu begründen und 
hat keine aufschiebende Wirkung.

(3) Der Vorstand der Handwerkskammer des jewei
ligen Bezirkes entscheidet über die Beschwerde inner
halb von zwei Wochen endgültig.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 
1958 in Kraft.

Berlin, den 27. November 1957
Der Staatssekretär für örtliche Wirtschaft

K a s t e n

Anlage

zu vorstehender Achter Durchführungsbestimmung 

Verzeichnis der Handwerksberufe
A 1. Augenoptiker

2. Autolackierer
B 3. Back ofen bauer

4. Bäcker
5. Bandagisten
6. Beizer und Polierer
7. Betonstein- und Terrazzohersteller
8. Boots- und Schiffbauer
9. Böttcher

10. Brillenoptikschleifer
11. Brunnenbauer
12. Buchbinder
13. Buchdrucker (Drucker und Setzer)
14. Büchsenmacher
15. Bürsten- und Pinselmacher

C 16. Chemiegrafen
17. Chirurgiemech an i ker
18. Christbaumschmuckmacher

D 19. Dachdecker
20. Damenschneider /
21. Darmsaiten- und Catgutmacher
22. Dimantwerkzeugschleifer
23. Diamantschleifer
24. Drechsler
25. Dreher

E 26. Edelsteinschleifer
27. Elektroinstallateure
28. Elektromasch inen bauer
29. Elektromechaniker
30. Emailleure

F 31. Feilenhauer
32. Feinmechaniker
33. Feinoptiker
34. Feintäschner


